
      
 
 
UG-Novelle: Stellungnahme: 
 
Folgende Aspekte des Entwurfes lehne ich ab: 
 

 1. Weiterhin keinerlei Rechte der Personalvertretung im Universitätsrat 
 2. Keine Schaffung einer einheitlichen Kurie (Regierungsübereinkommen!) 
 3. (§ 23a.) Völlige Abschaffung der inneruniversitären Mitbestimmung 

(Bestellung des Rektors bzw. der Rektorin de facto durch den aus 
externen Personen bestehenden Universitätsrat) 

 4. Keine Wahl der Leiter der Organisationseinheiten 
 5. Rücknahme der ohnedies geringen Autonomie durch massive Steigerung 

der Möglichkeit der Einflussnahme durch das Ministerium 
 6. Erweiterte parteipolitische Einflussnahme durch Wegfall der Sperrfrist 

betreffend die Bestellung der Mitglieder des Universitätsrates 
  7. Abermalige Steigerung des administrativen Aufwandes 
 
Folgende Forderungen erhebe ich betreffend eines neun UOG´s: 
1. Einheitliche Gruppe von Universitätslehrerinnen und 
Universitätslehrern gemäß der Regierungsvereinbarung. 
 
2. Wahl des Rektorats durch ein neu zu schaffendes Kollegialorgan mit 
breiter Legitimation 
 
3. Mitbestimmung auf der Ebenen der Organisationseinheiten 
 
4. Rektorswahl durch die Universitätsversammlung 
 
Und die Beantwortung von Mail – Anfragen von Angehörigen der 
Universitäten an den Bundesminister innerhalb eines Jahres 
 
 
markus tomaselli 
ass.prof.arch(ZT).dipl.-ing.dr.techn. 
institute of urban planning and landscape architecture 
university of technology - vienna 
A1040 wien - karlsplatz 13 
tel.:   +43 (1) 58801 26011 
mob.:+43 (676) 3013723 
fax.:  +43 (1) 58801 26099 
www.stb.tuwien.ac.at 
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